
Beilage 1 zum Bericht des Vorstandes vom 30. April 2019

Gebührenfrei gemäß § 110 ASVG

XII. ZUSATZPROTOKOLL

zum Gesamtvertrag vom 1. Jänner 2011

abgeschlossen zwischen der Ärztekammer für Wien, Kurie der niedergelassenen Ärzte (im

Folgenden kurz Kammer genannt) einerseits und dem Hauptverband der österreichischen

Sozialversicherungsträger (im Folgenden kurz Hauptverband genannt) für die

Wiener Gebietskrankenkasse

Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe

Betriebskrankenkasse Mondi

Sozialversicherungsanstalt der Bauern

(im Folgenden kurz Versicherungsträger genannt) andererseits.

Präambel

Dieses Zusatzprotokoll dient der Aufnahme von Regelungen im Zusammenhang mit

Angeboten in- oder ausländischer Privatversicherungen, um den bestehenden

Versorgungsauftrag einer Vertragsordination ausdrücklich hervorzuheben und zu stärken.

Änderungen des Gesamtvertrags vom 1. Jänner 2011

§ 26 des Gesamtvertrages vom 1. Jänner 2011 wird mit Wirksamkeit ab 1. Juli 2019 um

Absatz 5 ergänzt wie folgt:

(5) Während der Laufdauer des Einzelvertragsverhältnisses darf der Vertragsarzt mit in- oder

ausländischen Privatversicherungen und Unternehmen, die private Krankenversicherungen

oder Vorsorgepakete zur Behandlung/Untersuchung von Versicherungsnehmern dieser

Unternehmen anbieten, Vereinbarungen über die Direktverrechnung von Leistungen - in

schriftlicher oder mündlicher Form - nur mit Zustimmung von Kammer und Kasse abschließen.

Dies gilt auch dann, wenn die Behandlung/ Untersuchung dieser Patienten außerhalb der

vertraglich vereinbarten Mindestordinationszeiten erfolgt. Werden derartige Vereinbarungen

abgeschlossen oder Leistungen mit privaten Versicherungsunternehmen ohne

ausdrücklichem Vertrag verrechnet, ohne dass eine vorherige Zustimmung von Kammer und

Kasse vorliegt, gilt dies als Kündigungsgrund.
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